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Produktinformationsblatt für die Haftpflichtversich erung 
 
 
Nachfolgend erhalten Sie kurz gefasst die wichtigsten Informationen über unsere Haftpflichtversicherung. Die 
Informationen sind allerdings nicht abschließend. Der genaue Inhalt Ihres Versicherungsvertrages ergibt sich aus 
dem Antrag, dem Versicherungsschein und etwaigen Nachträgen sowie den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den Erläuterungen und Besonderen Bedingungen zur Haft-
pflichtversicherung. 
 
Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?  
Wir bieten Ihnen verschiedene Haftpflichtversicherungen an. 
 
Welche Risiken sind versichert? 
Die nachfolgend aufgeführten Risiken können Sie einzeln oder kombiniert versichern. 
 
- Privathaftpflichtversicherung 
Im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung sind Sie versichert für den Fall, dass Sie aufgrund gesetzlicher Be-
stimmungen von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Wir wehren auch solche 
Schadenersatzansprüche ab, die unbegründet gegen Sie geltend gemacht werden. 
Umfasst sind alle wesentlichen Bereiche Ihres Privatlebens, beispielsweise als Familien- und Haushaltsvorstand, 
als Verkehrsteilnehmer außerhalb des Kfz, als Besitzer einer selbst genutzten Wohnung oder eines selbst ge-
nutzten Einfamilienhauses, als Bauherr bei Bauvorhaben bis 50.000 EUR sowie beim Sport (Abschnitt A Ziffer 1 
der Erläuterungen und Besonderen Bedingungen zur Haftpflichtversicherung). 
Je nach Tarif ist auch die Haftung für Schlüsselverlust und bei Schäden durch nicht deliktsfähige Kinder sowie der 
Ausfall eigener Forderungen gegen Dritte mitversichert (Abschnitt A Ziffer 7 - 9 der Erläuterungen und Besonde-
ren Bedingungen zur Haftpflichtversicherung). 
Im Familientarif sind Ihr Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner, Ihre Kinder bis zum Abschluss der Be-
rufsausbildung bzw. bis zur Heirat sowie weitere Personen mitversichert (Abschnitt A Ziffer 2 der Erläuterungen 
und Besonderen Bedingungen zur Haftpflichtversicherung). 
 
- Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung 
Versichert sind Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die von Ihrem Grundstück und den aufstehenden 
Gebäuden ausgehen, soweit diese nicht bereits durch ihre Privathaftpflichtversicherung versichert sind, zum 
Beispiel durch Mängel der baulichen Instandhaltung, der Beleuchtung, der Reinigung oder des Streuens und 
Schneeräumens von Gehwegen. Mitversichert sind beispielsweise auch Schäden, für die Sie bei kleineren Bau-
vorhaben als Bauherr haften, sowie Schäden, die bei der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung des Grundstücks von dazu beauftragten Personen verursacht werden (Abschnitt B der Erläuterungen 
und Besonderen Bedingungen zur Haftpflichtversicherung) 
 
- Gewässerschadenhaftpflichtversicherung 
Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen 
(zum Beispiel Öltank) und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden als Folge von Gewässerschäden (Abschnitt D der Erläuterungen und Besonderen Bedingungen zur 
Haftpflichtversicherung). 
 
- Bauherrenhaftpflichtversicherung 
Versichert sind Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die von Ihrem zu bebauenden Grundstück und dem 
zu errichtenden Bauwerk ausgehen, soweit sie nicht bereits im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung versi-
chert sind. Versicherungsschutz besteht nur, wenn Sie Planung, Bauleitung und Bauausführung an einen Dritten 
vergeben haben. Durch einen Zusatz im Versicherungsvertrag können jedoch auch Bauarbeiten in Eigenleistung 
oder mit Nachbarschaftshilfe versichert werden (Abschnitt E der Erläuterungen und Besonderen Bedingungen zur 
Haftpflichtversicherung). 
 
- Tierhalterhaftpflichtversicherung 
Versichert ist Ihre Haftpflicht als Halter bestimmter Tiere, zum Beispiel Hunde und Pferde, für Schäden, die Ihr 
Tier verursacht  Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters, sofern er dabei nicht gewerbs-
mäßig tätig ist (Abschnitt F der Erläuterungen und Besonderen Bedingungen zur Haftpflichtversicherung). 
 
- Dienst- und Regresshaftpflichtversicherung 
Sie sind versichert für den Fall, dass Sie aus der Ausübung Ihrer dienstlichen Tätigkeit von Dritten auf Schaden-
ersatz in Anspruch genommen werden. Dies gilt sowohl  bei Ansprüchen, die unmittelbar gegen Sie erhoben 
werden, als auch bei Regressansprüchen des Dienstherrn aus Schäden von Dritten. Wir leisten Schadenersatz in 
Höhe der vereinbarten Deckungssumme für Personen- und Sachschäden, für Vermögensschäden bis zu 6.500 
EUR (Abschnitt G Ziffer 1 und 2 der Erläuterungen und Besonderen Bedingungen zur Haftpflichtversicherung). 
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- Dienstschlüsselverlustversicherung 
Sie sind versichert für den Fall, dass Ihnen Dienstschlüssel abhanden kommen. Wir leisten Schadenersatz bis 
20.000 EUR. Sie tragen im Schadenfall einen Selbstbehalt von 10%, mindestens 5 EUR, höchstens 500 EUR 
(Abschnitt H der Erläuterungen und Besonderen Bedingungen zur Haftpflichtversicherung). 
 
Was kosten die Haftpflichtversicherungen und was is t, wenn Sie den Beitrag nicht bezahlen?  
Wie viel Sie für Ihre Haftpflichtversicherungen bezahlen, hängt davon ab, welche Versicherungen Sie abschlie-
ßen, welchen Deckungsumfang Sie wünschen und welche Zahlungsperiode Sie wählen. Die jeweiligen genauen 
Beiträge können Sie unserem Angebot entnehmen. Ändern sich maßgebliche Daten des Angebots vor Vertrags-
beginn, kann sich auch der Beitrag ändern. 
In der Bauherrenhaftpflichtversicherung zahlen Sie einen Einmalbeitrag. 
Die Zahlungsperiode ist nach Ihrer Wahl ein Jahr, ein halbes Jahr oder ein viertel Jahr. 
Der Erstbeitrag wird zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig und ist dann unverzüglich (d. h. 
spätestens innerhalb von 14 Tagen) zu zahlen. Zahlen Sie den Beitrag nicht rechtzeitig, verlieren Sie unter Um-
ständen Ihren Versicherungsschutz (Ziffer 9 AHB). 
Die Folgebeiträge sind zu den in den Beitragsrechnungen angegebenen Zeitpunkten fällig und zu zahlen. Bei 
Nichtzahlung können wir Sie zur Zahlung innerhalb von zwei Wochen auffordern. Zahlen Sie nicht innerhalb die-
ser zwei Wochen, haben Sie bis zur Zahlung keinen Versicherungsschutz mehr. Außerdem können wir den Ver-
sicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung kündigen (Ziffer 10 AHB). 
 
Welche Risiken sind nicht versichert?  
In der Privathaftpflichtversicherung  nicht versichert sind Schadenersatzansprüche aus Verträgen, die Sie ab-
geschlossen haben (Ziffer 1.2 AHB), aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes, eines Dienstes oder Amtes 
(Abschnitt A Nummer 1 der Erläuterungen und Besonderen Bedingungen zur Haftpflichtversicherung). 
Nicht versichert sind außerdem Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben, sowie Schadenersatzansprü-
che der Mitversicherten untereinander (Ziffer 7 AHB). 
 
In der Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung sind beispielsweise Schäden, die vorsätzlich herbeige-
führt werden sowie Schäden am versicherten Grundstück bzw. am Gebäude selbst nicht versichert. 
 
In der Gewässerschadenhaftpflichtversicherung  nicht versichert sind beispielsweise Schäden durch vorsätzli-
ches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an Sie gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen, weiterhin Schäden, die zum Beispiel auf Kriegsereignisse, Aufruhr, innere Un-
ruhen zurückzuführen sind, sowie Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt 
haben (Abschnitt D  Ziffer 4 und 6 der Erläuterungen und Besonderen Bedingungen und Ziffer 7 AHB). 
 
In der Bauherrenhaftpflichtversicherung  nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die vorsätzlich her-
beigeführt werden. Darüber hinaus sind beispielsweise Schäden am Baugrundstück bzw. am Gebäude selbst 
oder durch die Veränderung des Grundwasserspiegels nicht gedeckt. (Abschnitt E der Erläuterungen und Beson-
deren Bedingungen zur Haftpflichtversicherung und Ziffer 7 AHB). 
 
In der Tierhalterhaftpflichtversicherung  verweisen wir auf Ziffer 7 AHB. 
 
Im Rahmen der Dienst- und Regresshaftpflichtversicherung  nicht versichert sind beispielsweise Haftpflichtan-
sprüche aus Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen, des Dienstherrn aufgrund des Dienstverhältnisses wegen 
eines ihm unmittelbar zugefügten Schadens, aus Gutachtertätigkeit, aus dem Halten von Tieren (Abschnitt G 
Ziffer 1 und 3 der Erläuterungen und Besonderen Bedingungen zur Haftpflichtversicherung). 
 
Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflicht haben?  
Bitte machen Sie im Antrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. Bei unrichtigen Angaben können wir 
vom Vertrag zurücktreten (Ziffer 22 AHB). 
 
Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit  des Vertrages 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichte n haben?  
Sie sind verpflichtet, uns nach entsprechender Aufforderung neu hinzukommende Risiken anzuzeigen. Anderen-
falls können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren (Ziffer 4.1 AHB). Außerdem haben Sie 
besonders gefahrdrohende Umstände auf unser Verlangen hin zu beseitigen (Ziffer 23 AHB). Bei Verletzung 
einer dieser Pflichten können wir die Versicherung fristlos kündigen und Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder 
teilweise verlieren (Ziffer 25 AHB). 
 
Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche F olgen 
können Verletzungen dieser Pflichten haben?  
Sie sind verpflichtet uns jedes Schadenereignis unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadenersatz-
ansprüche erhoben wurden, und nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen 
(Ziffer 24 AHB). 
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Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie Ihren Versicherungsbeitrag gezahlt haben, an dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Tag (Ziffer 8 AHB). Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlän-
gert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht drei Monate vor Ablauf 
kündigen (Ziffer 16.2 AHB). 
Die Bauherrenhaftpflichtversicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens zwei Jahre nach Versi-
cherungsbeginn (Abschnitt E Ziffer 5 der Erläuterungen und Besonderen Bedingungen zur Haftpflichtversiche-
rung). 
 
Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Sie können den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsablauf kündigen (Ziffer 16.2 AHB), bei einer 
Beitragsangleichung (Ziffer 18 AHB) sowie nach einem Schadenereignis (Ziffer 19 AHB). 
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Die Privathaftpflichtversicherung im Überblick 
 
 
 

  

BASIS 
Grundsolider Schutz  
zum kleinen Preis 
 

 

KOMFORT 
Erweiterter Schutz  
mit hoher Sicherheit 

 

PREMIUM 
Anspruchsvoller  
Rundumschutz  
mit vielen Extras 

Deckungssummen  
für Personen- und Sachschäden 

 3 Mio. EUR 
 

 10 Mio. EUR 

 

 15 Mio. EUR 

 

Vermögensschäden  60.000 EUR 

 

 60.000 EUR 

 

 1 Mio. EUR 

 
Ausfalldeckung   
(ab 2.500 EUR Mindestschadenhöhe) 

- -   
 

Sachschäden durch  
nicht deliktsfähige Kinder* 

-  bis 5.000 EUR 

 

 bis 10.000 EUR 

 

Schäden aus Gefälligkeitshandlungen  bis 3.000 EUR 

 

 bis 5.000 EUR 

 

 bis 10.000 EUR 

 
Verlust fremder, privater Schlüssel 
(SB 10 %, mind. 50 EUR,  
max. 500 EUR) 

-  bis 15.000 EUR 
 

 bis 50.000 EUR 
 

Öltanks  
bis 3.000 Liter Fassungsvermögen 

- -  3 Mio. EUR  

 
Tätigkeit als Tagesmutter  
für maximal fünf Kinder  

-  -    
 

Motorbetriebene Krankenfahrstühle,  
Golfwagen und Elektrofahrräder 

- -   
 

Photovoltaik-/Solaranlagen  
am selbst genutzten Einfamilienhaus 

- -   
 

Kitesurf-Boards und -Drachen  - -   
 

Blindenbegleithunde  - -   
 

Pflegehilfen von im Haushalt lebenden  
pflegebedürftigen Versicherten  

- -   
 

Personen  
die Versicherten in Notfällen helfen 

- -   
 

24-Stunden-Notfalltelefon im Scha-
denfall 

  
 

  
 

  
 

 =  versichert              -  =  nicht versichert              *  = gilt nur im Familientarif 
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Vertragsinformationen 
 
Versicherer  ist die GVV-Privatversicherung Aktiengesellschaft, 
eingetragen im Handelsregister B Nr. 18604 beim Amtsgericht Köln. 
Sie hat Ihren Sitz in 
50933 Köln (Müngersdorf) 
Aachener Straße 952-958. 
 
Sie wird vertreten durch den Vorstand  
Wolfgang Schwade (Vorsitzender), Horst F. Richartz, Heribert Rohr, Thomas Uylen. 
 
Hauptgeschäftstätigkeit  der GVV-Privatversicherung AG ist der Betrieb der Kraftfahrt-, Haftpflicht-, Unfall-, 
Wohngebäude-, Hausrat- und Glasversicherung für Privatpersonen. 
 
Für das Versicherungsverhältnis gelten das Recht  der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere das Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG), sowie die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) und die Erläuterungen und Besonderen Bedingungen zur Haftpflichtversicherung. 
 
Der Beitrag richtet sich nach dem zum Zeitpunkt des Versicherungsbeginns gültigen Tarif der GVV-
Privatversicherung AG für die abgeschlossene Versicherung.  
 
Die Kommunikation zu diesem Vertrag erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache . 
 
Versicherungsombudsmann  
Die GVV-Privatversicherung AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V., Leipziger Str. 121, 
10117 Berlin. Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch neh-
men. Das Schlichtungsverfahren ist nur möglich, wenn nicht in gleicher Sache eine Beschwerde bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht anhängig ist. 
Wir sind an die Entscheidung des Ombudsmanns bis zu einem Beschwerdewert von 10.000 EUR gebunden. Bis 
zu einem Beschwerdewert von 100.000 EUR darf der Ombudsmann eine für beide Seiten unverbindliche Emp-
fehlung abgeben. Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten bleibt Ihnen unabhängig davon offen. 
 
Aufsichtsbehörde  und für Beschwerden  über den Versicherer zuständig ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 
 
Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr. Die Verträge sind für die jeweils im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen. 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicheru ngsjahres  eine Kün-
digung zugegangen ist. 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
 
Widerrufsrecht  
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 und 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und 
diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die  
GVV-Privatversicherung AG 
50933 Köln 
Aachener Straße 952-958 
Fax: 0221-4893777 
E-Mail: info@gvv.de 
 
Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz 
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im Nachtrag zum Versicherungs-
schein ausgewiesenen Betrag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat 
der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. 
B. Zinsen) herauszugeben sind. 
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Besondere Hinweise: 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von 
uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgeset z (BDSG) 
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder 
der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversiche-
rer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und 
der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom 
Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versiche-
rungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen. 
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der GVV-Versicherungsgruppe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen nebenberuf-
lichen Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegen-
heiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an nebenberuf-
liche Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die nebenberuflichen 
Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Be-
treuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom Inhalt des vom Versicherer 
bereit gehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung 
 
Umfang des Versicherungsschutzes 
 
1.  Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
1.1  Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass Sie wegen eines 

während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das 
einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund  

g e s e t z l i c h e r   H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s 

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. 
Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

1.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadens-

ersatz statt der Leistung; 
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können; 
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der 

Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

 
2.  Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf Ihre gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts wegen 

2.1  Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind; 
2.2  Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschä-

den Anwendung. 
 
3.  Versichertes Risiko 
3.1  Der Versicherungsschutz umfasst Ihre gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus Ihren im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken, 
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe-

nen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder De-
ckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

(3) aus Risiken, die für Sie nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und 
die in Ziff. 4 näher geregelt sind. 

3.2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Wir können den Vertrag jedoch unter den Vorausset-
zungen von Ziff. 20 kündigen. 

 
4.  Vorsorgeversicherung 
4.1  Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehen-

den Vertrages sofort versichert. 
(1) Sie sind verpflichtet, nach Aufforderung durch uns jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzei-

gen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlassen Sie die rechtzeitige 
Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so haben Sie zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen 
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

(2) Wir sind berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Eini-
gung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige 
nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entste-
hung. 

4.2  Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 

Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsver-

trägen zu versichern sind. 
 

5.  Unsere Leistungen 
5.1  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadens-

ersatzansprüche und Ihre Freistellung von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 
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Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn Sie aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, 
Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet sind und wir hierdurch gebunden sind. 
Anerkenntnisse und Vergleiche, die von Ihnen ohne unsere Zustimmung abgegeben oder geschlossen 
worden sind, binden uns nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hät-
te. 
Ist Ihre Schadensersatzverpflichtung mit bindender Wirkung für uns festgestellt, haben wir Sie binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

5.2  Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprü-
che zweckmäßig erscheinenden Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen Sie, 
sind wir zur Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kos-
ten. 

5.3  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für Sie von uns ge-
wünscht oder genehmigt, so tragen wir die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders verein-
barten höheren Kosten des Verteidigers. 

5.4  Erlangen Sie oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente 
zu fordern, so sind wir zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 
 

6.  Begrenzung der Leistungen 
6.1  Unsere Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssum-

men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflich-
tige Personen erstreckt. 

6.2  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere Entschädigungsleistungen für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Doppelte der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

6.3  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versi-
cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder 
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

6.4  Falls besonders vereinbart, beteiligen Sie sich bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungs-
schein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes ver-
einbart wurde, sind wir auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche ver-
pflichtet. 

6.5  Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 
6.6  Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, 

tragen wir die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 
6.7  Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 

Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis 
der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente von uns erstattet. 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versi-
cherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem Sie sich an laufenden Rentenzahlungen beteiligen müssen, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen ver-
bleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag 
von der Versicherungssumme abgesetzt. 

6.8  Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich an Ihrem Verhalten scheitert, haben wir für den von der Weigerung an entstehenden Mehrauf-
wand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 
 

7.  Ausschlüsse 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind 
von der Versicherung ausgeschlossen: 

7.1  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 
7.2  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis 

von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

7.3  Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang Ihrer gesetzlichen 
Haftpflicht hinausgehen. 

7.4  Haftpflichtansprüche 
(1) gegen Sie selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Personen gegen die Mitversicherten, 
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages, 
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages. 
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7.5  Haftpflichtansprüche gegen Sie 
(1) aus Schadenfällen Ihrer Angehörigen, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den 

im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören; 
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-
gleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -
kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie 
Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Ver-
hältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 
(2) von Ihren gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn Sie eine geschäftsunfähige, beschränkt ge-

schäftsfähige oder betreute Person sind; 
(3) von Ihren Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern; 

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5: 
Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehö-
rigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 
7.6  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-

schäden, wenn Sie diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht er-
langt haben oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

7.7  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn 
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit Ihrerseits an diesen Sachen (Bearbei-

tung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt die-
ser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit be-
troffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass Sie diese Sachen zur Durchführung Ihrer gewerblichen 
oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt haben; 
bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der Benutzung betroffen waren; 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit Ihrerseits entstanden sind und sich diese 
Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwir-
kungsbereich der Tätigkeit befunden haben. 

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7: 
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der Person Ihrer Angestellten, Arbeiter, 
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und 
zwar sowohl für Sie als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 
7.8  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an von Ihnen hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 

sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem 
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder 
Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte in Ihrem Auftrag oder für Ihre Rechnung die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 

7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozial-
gesetzbuch VII sind jedoch mitversichert. 

7.10  (a) Ansprüche, die gegen Sie wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend 
gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn Sie von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstande-
nen Kosten in Anspruch genommen werden. 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des 
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basieren-
der nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrecht-
lichen Inhalts gegen Sie geltend gemacht werden könnten. 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken. 

(b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 
Dieser Ausschluss gilt nicht 
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 
oder 
(2) für Schäden, die durch von Ihnen hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch 
Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten 
entstehen (Produkthaftpflicht). 
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, 
Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 
- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen); 
- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder 
Anzeigepflicht unterliegen; 
- Abwasseranlagen 
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind. 
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7.11  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurück-
zuführen sind. 

7.12  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit 
energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf  
(1) gentechnische Arbeiten, 
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
(3) Erzeugnisse, die  

- Bestandteile aus GVO enthalten, 
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

7.14  Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

7.15  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elekt-
ronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten, 
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

7.16  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 
7.17  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 

sonstigen Diskriminierungen.  
7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit Ihrerseits resultie-

ren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der Ihnen gehörenden, von Ihnen gehaltenen 
oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn Sie bewei-
sen, dass Sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt haben. 
 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
 

8.  Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den 
ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlen. Der in Rechnung gestellte Beitrag 
enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben. 
 

9.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster o der einmaliger Beitrag 
9.1  Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versi-

cherungsscheins fällig. 
9.2  Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 

beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintre-
ten, sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des 
Beitrags aufmerksam gemacht haben. 

9.3  Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, 
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

 
10.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebe itrag 
10.1  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Bei-

tragszeitraums fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

10.2  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass 
Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn 
sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfol-
gen angibt, die nach den Ziff. 10.3 und  10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

10.3  Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 dar-
auf hingewiesen wurden. 

10.4  Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf 
hingewiesen haben. 
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Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht 
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 
 

11.  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifterm ächtigung 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widerspre-
chen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer von uns in Textform abgegebenen Zahlungsauf-
forderung erfolgt. 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächtigung widerrufen haben o-
der haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind 
wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung 
des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert worden sind. 
 

12.  Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung  
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, 
wenn Sie mit der Zahlung einer Rate im Verzug sind. Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitrags-
zahlung verlangen. 
 

13.  Beitragsregulierung 
13.1  Sie haben nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber 

den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei-
tragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu ma-
chen und auf unseren Wunsch hin nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zu unserem Nachteil können 
wir von Ihnen eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

13.2  Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der 
Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit-
punkt des Eingangs der Mitteilung bei uns. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Er-
höhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

13.3  Unterlassen Sie die rechtzeitige Mitteilung, können wir für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen 
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages ver-
langen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein von Ihnen 
zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
gang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

13.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung 
für mehrere Jahre. 

 
14.  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt 
ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat. 
 

15.  Beitragsangleichung 
15.1  Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- 

oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen 
unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 

15.2  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum 
Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergange-
nen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, 
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzel-
nen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistun-
gen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten 
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

15.3  Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei-
trag um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der verän-
derte Folgejahresbeitrag wird Ihnen mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen ge-
ringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 er-
mittelt hat, so dürfen wir den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durch-
schnitt unserer Schadenzahlungen nach unseren unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr 
erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz er-
geben würde. 



16.04.2012  14 

15.4  Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese 
Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 
 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
 
16.  Dauer und Ende des Vertrages  
16.1  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 
16.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 

nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

16.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

16.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

 
17.  Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich die-
ser Risiken. Uns steht der Beitrag zu, den wir hätten erheben können, wenn die Versicherung dieser Risi-
ken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir vom Wegfall Kenntnis erlangen. 
 

18.  Kündigung nach Beitragsangleichung 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang 
des Versicherungsschutzes ändert, können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem 
die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 
Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss Ihnen spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 
 

19.  Kündigung nach Versicherungsfall 
19.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

- wir eine Schadensersatzzahlung geleistet haben oder 
- Ihnen eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich 

zugestellt wird. 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen Monat nach der Schadensersatz-
zahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

19.2  Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode, wirksam wird. 
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 
 

20.  Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderun g oder Erlass von Rechtsvorschriften  
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrif-
ten sind wir berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kün-
digen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausge-
übt wird, in welchem wir von der Erhöhung Kenntnis erlangt haben. 
 

21.  Mehrfachversicherung 
21.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 
21.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass Sie dies wussten, können Sie die 

Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 
21.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn Sie es nicht innerhalb eines Monats geltend machen, nachdem 

Sie von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt haben. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem uns die Erklärung, mit der sie verlangt wird, zugeht. 
 
 

Ihre Obliegenheiten 
 
22.  Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten 
22.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen wir in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellen. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
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Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müs-
sen Sie sich so behandeln lassen, als haben Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen. 

22.2  Rücktritt 
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom 

Versicherungsvertrag zurückzutreten.  
(2) Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder 

unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht ver-
sagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben. 
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht. 

22.3  Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Textform kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf un-
ser Verlangen hin rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. 
Wir müssen die uns nach Ziff. 22.2 und 22.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 
das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Wir haben die Umstände anzugeben, 
auf die wir unsere Erklärung stützen; wir dürfen nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer 
Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 
Uns stehen die Rechte nach den Ziff. 22.2 und 22.3 nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 
Wir können uns auf die in den Ziff. 22.2 und 22.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn wir den nicht an-
gezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

22.4  Anfechtung 
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfech-
tung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. 
 

23.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfal les 
Besonders gefahrdrohende Umstände haben Sie auf unser Verlangen hin innerhalb angemessener Frist 
zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzu-
mutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdro-
hend. 
 

24.  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsf alles 
24.1  Jeder Versicherungsfall ist uns unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprü-

che erhoben wurden. 
24.2  Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Unsere Weisun-

gen sind dabei zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und wahrheitsge-
mäße Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
Alle Umstände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt 
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

24.3  Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtli-
ches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündet, haben 
Sie dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

24.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz müssen 
Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung unserer-
seits bedarf es nicht. 

24.5  Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, haben Sie uns die Führung des Ver-
fahrens zu überlassen. Wir beauftragen in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt. Sie müssen dem Rechtsan-
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walt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfü-
gung stellen. 

 
25.  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
25.1  Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 

haben, können wir den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung frist-
los kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

25.2  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt 
des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig 
verletzt haben. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns nach Ziff. 25.1 zustehendes 
Kündigungsrecht ausüben. 
 

Weitere Bestimmungen 
 

26.  Mitversicherte Personen 
26.1  Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als Sie selbst, sind 

alle für Sie geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmun-
gen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 
Mitversicherten entsteht. 

26.2  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich Ihnen zu. Sie sind neben 
den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 
 

27.  Abtretungsverbot  
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne unsere Zustimmung weder abge-
treten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 
 

28.  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänder ung 
28.1  Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Ver-

sicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 
28.2  Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen 

gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entspre-
chend für den Fall einer Namensänderung Ihrerseits. 
 

29.  Verjährung 
29.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 

nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
29.2  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung von der 

Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung dem Anspruchsteller in Textform 
zugeht. 
 

30.  Zuständiges Gericht 
30.1  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 

unserem Sitz oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Für eine Klage ge-
gen Sie ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

30.2  Klagen gegen Sie aus dem Versicherungsvertrag müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Sind 
Sie eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach Ihrem Sitz oder Ihrer Nieder-
lassung. Das gleiche gilt, wenn Sie eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft sind. 

30.3  Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz 
oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 

31.  Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Erläuterungen und Besondere Bedingungen zur Haftpfl ichtversicherung 
 
A. Privat-Haftpflichtversicherung 
 
1.  Umfang des Versicherungsschutzes 

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) und der nachstehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen Ihre gesetzliche 
Haftpflicht aus den Gefahren des täglichen Lebens als 
- Privatperson und 
- nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes. 
Nicht versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus 
(1) den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereini-

gungen aller Art 
(2) oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung. 
Insbesondere ist Ihre gesetzliche Haftpflicht versichert 

1.1  als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige); 
1.2  als Dienstherr der in Ihrem Haushalt tätigen Personen; 
1.3  als Inhaber 

(1) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer), 
einschließlich Ferienwohnung, 

 Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch 
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

(2) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses, auch eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung, bei 
dem die Einliegerwohnung nicht vermietet ist und das gesamte Gebäude als Einfamilienhaus genutzt 
wird. 

(3) eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses, 
sofern sie von Ihnen ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich der zugehörigen 
Garagen und Gärten sowie eines Schrebergartens. 
Hierbei ist mitversichert Ihre gesetzliche Haftpflicht 
- aus der Verletzung von Pflichten, die Ihnen in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bau-

liche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen); 
- aus der Vermietung von nicht mehr als drei einzeln vermieteten Wohnräumen; nicht jedoch von Woh-

nungen, Räumen zu gewerblichen Zwecken und Garagen. 
 Werden mehr als drei Räume einzeln vermietet, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Be-

stimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB); 
- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Gra-

bearbeiten) bis zu einer Bausumme von 50.000 EUR je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag überschrit-
ten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversiche-
rung (Ziff. 4 AHB); 

- nur bei PREMIUM: aus dem Betrieb einer Photovoltaik-/Solaranlage und aus der Einspeisung von 
Strom in das öffentliche Stromnetz. Nicht versichert sind Stromausfälle sowie die Versorgung von Ta-
rifkunden (Endverbrauchern). 

- als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 
1.4  als Radfahrer; 
1.5  aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betätigung und die Teilnahme an Pferde- 

oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training); 
1.6  aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Mu-

nition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen; 
1.7  als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen, nicht jedoch von Hun-

den, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen 
oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden; 

1.8  nur bei PREMIUM: als Halter von Blindenbegleithunden, sofern entsprechende Nachweise (ausgebildeter 
Blindenhund, Blindennachweis) vorgelegt werden. 

1.9  Eingeschlossen ist Ihre gesetzliche Haftpflicht 
- als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde 
- als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 
- als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken, 
soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es 
sei denn es handelt sich um Personenschäden. 
 

2.  Mitversicherte  
Mitversichert ist 

2.1  gilt nur im Familientarif: die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
(1) Ihres Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners 
(2) Ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch 

Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer 
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Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden (berufliche Erstausbildung - 
Lehre und/oder Studium - nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Bei Ableistung des 
Grundwehr-/Zivildienstes (einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilli-
gen sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. Nach Beendigung der schulischen/beruflichen Erstausbildung und des Grund-
wehr-/Zivildienstes (einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen so-
zialen Jahres bleibt der Versicherungsschutz für maximal ein Jahr bestehen, falls in unmittelbarem An-
schluss eine Wartezeit bzw. Arbeitslosigkeit eintreten sollte, 

(3) der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinderung. 

2.2  gilt nur im Familientarif: im Falle ausdrücklicher Vereinbarung gemäß den nachfolgenden Voraussetzungen 
die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partners einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese entsprechend Ziff.2.1 (2) und (3): 
- Sie und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet sein. 
- Der mitversicherte Partner muss in der Police namentlich benannt werden. 
- Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen Sie sind ausgeschlossen. 
- Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht auch Ihre Kinder sind, endet mit der 

Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen Ihnen und dem Partner. 
- Im Falle Ihres Todes gilt für den überlebenden Partner und dessen Kinder Ziff. 5.3 sinngemäß. 

2.3  die gesetzliche Haftpflicht der in Ihrem Haushalt beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser 
Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und 
Garten betreuen oder den Streudienst versehen. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten in Ihrem Betrieb gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt; 

2.4  nur bei PREMIUM: die gesetzliche Haftpflicht von Pflegern von im Haushalt lebenden pflegebedürftigen 
(Mit)Versicherten im Rahmen ihrer pflegerischen Tätigkeit sowie von Personen, die (Mit)Versicherten in 
Notfällen helfen, während der Notfallhilfe für Schadenfälle Dritter. Der Versicherungsschutz besteht subsi-
diär gegenüber einer anderweitig bestehenden Versicherung. 
 

3.  Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 
3.1  Nicht versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraft-, 

Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeugsanhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs verursacht werden. 

3.2  Versichert ist jedoch Ihre Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch Gebrauch von 
(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und Anhängern ohne Rücksicht auf die 

Höchstgeschwindigkeit; 
Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit; 
selbst fahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit; 
nicht versicherungspflichtigen Anhängern. 
Hierfür gilt: 
Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und in Ziff. 4.2 (1) AHB. 
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer 
das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Sie sind verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis benutzen. Sie sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

(2) nur bei PREMIUM: nicht zulassungspflichtigen Elektrofahrrädern, Motor betriebenen Krankenfahrstüh-
len und Golfwagen; 

(3) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen; 
(4) Wassersportfahrzeugen (auch Windsurfbrettern), ausgenommen eigene Segelboote und eigene oder 

fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder Treibsätzen. 
 Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren, 

soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist; 
(5) nur bei PREMIUM: Kitesurf-Boards und -Drachen ohne Begrenzung der Flughöhe; 
(6) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen. 
 

4.  Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 
4.1  Eingeschlossen ist - insoweit abweichend von Ziff. 7.15 AHB - Ihre gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden 

aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-
Mail oder mittels Datenträger, 
soweit es sich handelt um 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) 

bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme; 
(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung 

von Daten bei Dritten, und zwar wegen 
- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen 

sowie 
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- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung 
nicht oder fehlerhaft erfasster Daten; 

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 
(4) Für Ziff.4.1 (1) bis 4.1 (3) gilt: Ihnen obliegt es, dass Ihre auszutauschenden, zu übermittelnden, be-

reitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) 
gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maß-
nahmen können auch durch Dritte erfolgen. 

(5) Verletzen Sie diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 25 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenhei-
ten). 

4.2  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretene Versicherungsfälle gelten als ein Versi-
cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 
- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 

 beruhen. 
 Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen. 
4.3  Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB - für Versicherungsfälle im Ausland. 

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach dem 
Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden. 

4.4  Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen: 
- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 
- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege; 
- Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing; 
- Betrieb von Datenbanken. 

4.5  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 
(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie bewusst 

- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreifen (z. B. Hacker-Attacken, De-
nial of Service Attacks), 

- Software einsetzen, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern (z. B. Soft-
ware-Viren, Trojanische Pferde), 

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit 
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen    

(z. B.: Spamming), 
- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer 

gesammelt werden sollen, 
(3) gegen Sie oder jeden Mitversicherten, soweit der Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzli-

chen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder 
durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt wurde. 

 
5.  Auslandsaufenthalt; Mietsachschäden; Tod des Ver sicherungsnehmers 

Außerdem gilt 
5.1  abweichend von Ziffer 7.9 AHB (Auslandsschäden): 

(1) Eingeschlossen ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus Versicherungsfällen in den Staaten der Europäi-
schen Union sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz, in allen übrigen Ländern bei 
einem Aufenthalt bis zu drei Jahren. 

(2) Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus der Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) 
von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern gem. Ziff. 1.3 (1) bis (3). 

(3) Unsere Leistungen erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten unsere Verpflichtungen mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in 
dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist. 

5.2  abweichend von Ziffer 7.6 AHB (Mietsachschäden): 
(1) Eingeschlossen sind Ihre gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonsti-

gen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden. Mitversichert sind Sachschäden an mobilen Gegenständen in Hotels und gemieteten 
Ferienwohnungen/-häusern bis 10.000 EUR. 

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kesseln- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an  

Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
- Glasschäden, soweit Sie sich hiergegen besonders versichern können, 
- Schäden infolge von Schimmelbildung. 

(3) Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer 
bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche*.1 

                                                
* Auf Wunsch wird dem Versicherungsnehmer der Wortlaut des Feuerregressverzichtsabkommens ausgehändigt. 
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5.3  für die Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach Ihrem Tod: 
Für Ihren mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner und/oder Ihre unverheirateten und 
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder besteht der bedingungsgemäße Versi-
cherungsschutz im Falle Ihres Todes bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird die nächste 
Beitragsrechnung durch den überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner eingelöst, so 
wird dieser Versicherungsnehmer. 
 

6.  Mitversicherung von Vermögensschäden 
6.1  Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages Ihre gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sin-

ne von Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
ten sind. 

6.2  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
- durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrag oder für Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte 

Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 
- aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 
- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 
- aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
- aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 
- aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäf-

ten, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 
- aus Rationalisierung und Automatisierung; 
- aus Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-

werbsrechts; 
- aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 
- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-

stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts-
gremien/Organe im Zusammenhang stehen; 

- aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

- aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 
- aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen). 
 

7.  Schlüsselverlust (nur bei KOMFORT und PREMIUM) 
Eingeschlossen ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden, zu privaten Zwe-
cken überlassenen Schlüsseln (auch Generalschlüssel für eine zentrale Schließanlage), bei PREMIUM 
auch Codekarten, die sich rechtmäßig in Ihrem Gewahrsam befunden haben. 
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die 
notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem 
der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. 
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen 
Einbruchs). 
Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen 
Schlüsseln zu beweglichen Sachen. Die Höchstleistung je Schadenereignis beträgt 15.000 EUR, bei 
PREMIUM 50.000 EUR. Sie tragen von jedem Schaden einen Selbstbehalt von 10 %, mindestens 50 EUR, 
höchstens 500 EUR. 
 

8.  Forderungsausfallversicherung (nur bei PREMIUM) 
Haben Sie oder eine mitversicherte Person wegen Personen- oder Sachschäden berechtigte Schadener-
satzansprüche und können Sie diese berechtigten Forderungen gegen den Schadenersatzpflichtigen nicht 
oder nicht voll durchsetzen, so stellen wir Sie so, als hätte der Schadenersatzpflichtige als Versicherter 
Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der diesem Vertrag zugrunde liegenden AHB und der Be-
sonderen Bedingungen. Wir prüfen die Haftpflichtfrage und leisten Ersatz der Entschädigung, welche der 
Schadenersatzpflichtige aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts nach dem 
Recht eines Mitgliedsstaates der EU, der Schweiz oder Norwegen zu erbringen hat. Der Schadenersatz-
pflichtige oder sonstige Dritte hat keine Rechte aus diesem Versicherungsvertrag. 
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätzliches Han-
deln des Schädigers zugrunde liegt und für Schadenersatzansprüche, die aus der Eigenschaft des Schä-
digers als Tierhalter oder -hüter entstanden sind. 
Voraussetzung für Leistungen aus diesem Vertrag ist, dass der Schadenersatzpflichtige zahlungs- oder 
leistungsunfähig ist. Dies ist dann der Fall, wenn aufgrund eines rechtskräftigen, vollstreckbaren Urteils ei-
nes ordentlichen Gerichts in der EU, der Schweiz oder Norwegen keine oder nicht vollständige Schaden-
ersatzleistungen erfolgen, weil 
- eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat; 
- eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der Schadenersatzpflichtige in den letzten 3 Jah-

ren die eidesstattliche Versicherung oder eine gleichbedeutende Erklärung in einem Staat der EU, der 
Schweiz oder Norwegen abgegeben hat; 



16.04.2012 21 

- ein gegen den Schadenersatzpflichtigen durchgeführtes Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren 
nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse nicht durchgeführt 
worden ist. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 
- Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung; 
- Schäden, zu deren Ersatz bei einem Dritten Leistungen beantragt werden können oder ein Dritter 

(z. B. Hausratversicherung) oder ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat. Dies gilt auch, 
soweit es sich um Rückgriffe, Beteiligungsansprüche o. ä.  von Dritten handelt; 

- Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsüberganges; 
- Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel 

nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden. 
Die Höchstersatzleistung entspricht der in der Privathaftpflichtversicherung vereinbarten Deckungssumme. 
Leistungen des Schadenersatzpflichtigen, seiner Haftpflichtversicherung oder eines Dritten werden auf die 
Deckungssumme angerechnet. 
Für Schäden bis zur Höhe von 2.500 EUR besteht kein Versicherungsschutz. Für die Berechnung des 
Selbstbehaltes bleiben die Kosten der Rechtsverfolgung außer Betracht. 
 

9.  Nicht deliktsfähige Kinder (nur bei KOMFORT und  PREMIUM) 
Mitversichert sind Sachschäden durch mitversicherte Kinder, soweit 
- das Kind nur aus Gründen seiner Minderjährigkeit (§ 828 BGB) nicht verantwortlich ist und 
- kein anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger, Fahrzeugversicherer) ganz oder teilweise 

leistungspflichtig ist. 
Ausgeschlossen bleiben Schadenersatzansprüche, soweit 
- der Geschädigte selbst aufsichtspflichtig war oder 
- die Aufsichtspflicht einem Dritten übertragen hatte. 
Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall 5.000 EUR, bei PREMIUM 10.000 EUR. 
 

10.  Gefälligkeitshandlungen 
Mitversichert sind Schadenersatzansprüche aus Gefälligkeitshandlungen. Wir werden uns gegenüber dem 
Geschädigten nicht auf den Haftungsausschluss der einfachen Fahrlässigkeit berufen. Die Höchstersatz-
leistung beträgt je Schadenfall 3.000 EUR, bei KOMFORT 5.000 EUR, bei PREMIUM 10.000 EUR. 
 

11.  Tätigkeit als Tagesmutter (nur bei PREMIUM) 
Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Tagesmutter von bis zu fünf Kindern. 
 

12.  Tankanlagen bis 3.000 Liter Fassungsvermögen ( nur bei PREMIUM) 
Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb und der Unterhaltung von Anlagen zur Lage-
rung von gewässerschädlichen Stoffen bis zu einem Gesamtfassungsvermögen von 3.000 Litern. Batterie-
tanks gelten als eine Tankanlage. Der Versicherungsschutz ist begrenzt auf 3 Mio. EUR je Schadenereig-
nis. 
 
 

B.  Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung  
 

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht z. B. als Eigentümer, Nießbraucher, Pächter, Mieter eines nicht 
selbst genutzten Ein- und Mehrfamilienhauses (dazu gehören auch Einfamilienhäuser mit vermieteter Ein-
liegerwohnung), einer nicht selbst genutzten Eigentumswohnung (bei Wohnungseigentum als Sonderei-
gentümer) oder eines unbebauten Grundstücks. 
Versichert sind Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die Ihnen in den oben genannten Eigenschaf-
ten obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf 
Gehwegen). Bei Sondereigentum sind Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums versichert. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch 
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 
Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht 
(1) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Gra-

bearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 50.000 EUR je Bauvorhaben. Wenn dieser 
Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung (Ziff. 4 AHB); 

(2) aus dem Betrieb einer Photovoltaik-/Solaranlage und aus der Einspeisung von Strom in das öffentliche 
Stromnetz. Nicht versichert sind Stromausfälle sowie die Versorgung von Tarifkunden (Endverbrau-
chern). 

(3) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 
(4) der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der 

Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen Sie aus Anlass der Ausführung dieser 
Verrichtungen erhoben werden; 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten in Ihrem Betrieb gemäß dem SGB VII handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes 
Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 
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C.  Besondere Bedingungen für die Versicherung der H aftpflicht aus Gewässerschäden (im Rahmen 
der Privat- sowie Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht versicherung) - außer Anlagenrisiko - 

 
1.  Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, 

Ihre gesetzliche Haftpflicht für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Ge-
wässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschäd-
lichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 
Versichert ist außerdem Ihre gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in 
Kleingebinden bis 50 l/kg Inhalt, soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 500 l/kg 
nicht übersteigt. Kein Versicherungsschutz - auch nicht über Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB - besteht für Anlagen, 
die über die Begrenzung des Fassungsvermögens je Einzelgebinde bzw. der Gesamtmenge hinausgehen. 

2.  Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens für geboten halten durften (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden von 
uns insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme 
für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB). 

 Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit 
zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden über-
steigen. Unsere Billigung Ihrer Maßnahmen oder der Maßnahmen Dritter zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens gilt nicht als unsere Weisung. 

3.  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Sie oder jeden Mitversicherten, wenn der Schaden 
durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an Sie ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt wurde. 

4.  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereig-
nissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik 
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. 
Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
D.  Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung - Anlag enrisiko -  
 

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen - ausgenommen Abwässer - und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 

1.  Gegenstand der Versicherung 
(1) Versichert ist Ihre Haftpflicht als Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angege-

benen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gela-
gerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen, Sach- und Vermögensschäden) von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden). 

(2) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgenden nichts anderes bestimmt 
ist, finden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwen-
dung. 

(3) Mitversichert sind die Personen, die Sie durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt haben für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle in Ihrem Betrieb gemäß dem SGB VII handelt. 

2.  Versicherungsleistungen 
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Einheitsdeckung (gleichgültig, ob Personen-, 
Sach- oder Vermögensschäden) je Schadenereignis gewährt. 
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden) beträgt das Doppelte dieser Einheitsdeckungssumme. 

3.  Rettungskosten 
(1) Aufwendungen auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 

Schadens für geboten halten durften (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten wer-
den von uns insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Einheitsde-
ckungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB). 

(2) Auf unsere Weisung hin aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch in-
soweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Einheitsdeckungssumme überstei-
gen. Unsere Billigung Ihrer Maßnahmen oder der Maßnahmen Dritter zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens gilt nicht als unsere Weisung. 

4.  Vorsätzliche Verstöße 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen Sie oder jeden Mitversicherten, wenn der Schaden durch 
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an Sie gerichtete 
behördliche Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt wurde. 

5.  Vorsorgeversicherung 
Die Bestimmungen von Ziff. 4 AHB - Vorsorgeversicherung - finden keine Anwendung. 
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6.  Gemeingefahren 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar auf Kriegsereignissen, ande-
ren feindseligen Handlungen, Aufruhr, Inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in ei-
nem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügung oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche 
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

7.  Eingeschlossene Schäden 
Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1 AHB - auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder ein-
tritt - Schäden an Ihren unbeweglichen Sachen, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschäd-
lichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage (gem. Ziff.1. (1) der Zusatzbedingungen) ausgetreten 
sind. Wir ersetzen die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Scha-
dens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gem. Ziff.1. (1) der Zusatzbedingungen) selbst. 
Von jedem Schaden haben Sie 250 EUR selbst zu tragen. 
 

Erläuterungen 
1.  Die Gewässerschadenversicherung im Umfang der Zusatzbedingungen bezieht sich nicht nur auf Ihre 

Haftpflicht aus  § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts. 

2.  Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben 
oder nach Besonderen Bedingungen ohne besondere Prämie eingeschlossen ist. 

3.  Rettungskosten im Sinne von Ziff. 3 der Zusatzbedingungen entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des 
Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durf-
te. Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-
rechtlich oder privat-rechtlich) Sie zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet sind. 
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands von Grundstücks- und Ge-
bäudeteilen - auch Ihrer eigenen - wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wert-
verbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin 
entstanden wären, sind abzuziehen. 
 

E.  Bauherren-Haftpflichtversicherung 
 

1.  Versichert ist - im Rahmen der AHB - Ihre gesetzliche Haftpflicht als Bauherr des im Antrag angegebenen 
Objektes. 

2.  Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und Bauausführung an einen Dritten 
vergeben sind. Mitversichert ist - soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart - jedoch die gesetzli-
che Haftpflicht aus der Ausführung von Baueigenleistungen. 

3.  Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grundstücksbesitzer für das zu bebauende 
Grundstück und das zu errichtende Bauwerk. 

4.  Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse. 
5.  Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens zwei Jahre nach Versicherungsbe-

ginn. 
6.  Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während der Versicherungsdauer beträgt das Doppelte der 

vereinbarten Deckungssummen. 
 

F.  Tierhalter-Haftpflichtversicherung 
 

1.  Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Halter des/der im Antrag angegebenen Tieres/Tiere. 
2.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

(1) des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist; 
(2) des Hundehalters im Ausland. Es gilt Ziff. 5.1 (1) zur Privat-Haftpflichtversicherung (A.). 
 

G.  Dienst- und Regress-Haftpflichtversicherung 
 

1.  Versichert ist im Rahmen der AHB Ihre gesetzliche Haftpflicht aus der Ausübung der versicherten dienstli-
chen Tätigkeit. Die Versicherung umfasst die aus dem Dienst, nicht jedoch die aus Nebenämtern und Ne-
benbeschäftigungen entspringenden gesetzlichen Haftungen gegenüber Dritten, gleichviel, ob Sie unmit-
telbar oder auf dem Wege des Rückgriffs (Regresses) in Anspruch genommen werden. Sie ist auf Perso-
nen- und Sachschäden abgestellt, für Vermögensschäden besteht ein auf 6.500 EUR begrenzter Versiche-
rungsschutz im Rahmen der AHB. 

2.  Mitversichert 
- sind Schadenfälle, für die Sie aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen öffentlich-rechtlichen In-

halts einzustehen haben; 
- gilt bei kommunalen Baubeamten: 
 Abweichend von Ziff. 7.14(2) AHB bezieht sich der Versicherungsschutz auch auf Haftpflichtansprü-

che, die darauf zurückzuführen sind, dass durch Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutschungen 
Sachschäden an einem Grundstück und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen entste-
hen, soweit es sich hierbei nicht um das Baugrundstück selbst handelt. Ausgeschlossen sind Haft-
pflichtansprüche aus Schäden am Bauwerk, das Gegenstand Ihrer dienstlichen Tätigkeiten ist. 
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 Eingeschlossen ist, abweichend von Ziff. 7.9 AHB, die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen. Unsere Leistungen erfolgen in Euro. Unsere Verpflichtung gilt mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, an dem wir den Gegenwert (lt. Umrechnungstabelle) an eine Außenhandelsbank 
abführen. 

3.  Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
- des Dienstherrn aufgrund des Dienstverhältnisses wegen eines ihm unmittelbar zugeführten Scha-

dens; 
- aus Ihrer Tätigkeit in Forschungsinstituten, wissenschaftlichen Instituten und sonstigen Anstalten auf 

den Gebieten der Medizin, Veterinärmedizin, Pharmazie, Physik, Chemie, Biologie, Baustoffkunde und 
Statik; 

- aus Gutachtertätigkeit; 
- aus dem Halten von Tieren; 
- aus Sprengungen und Entschärfen von Munition oder anderen Explosionskörpern; 
- aus der Betätigung im Flugsicherungs- oder Lotsendienst. 
Nicht versichert ist Ihre Haftpflicht 
- als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, 

die aus dem Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden, soweit nicht entsprechend dem Versiche-
rungsumfang zur Privat-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz besteht. 

 Ausgenommen sind Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten im Betrieb Ihres Arbeitgebers gemäß dem SGB VII handelt. Das gleiche 
gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge 
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

 
H.  Schlüsselverlustversicherung (Dienstschlüssel) 

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Dienstschlüsseln. Die Höchster-
satzleistung je Schadenereignis beträgt 20.000 EUR. Sie tragen von jedem Schaden einen Selbstbehalt 
von 10%, mindestens 5 EUR, höchstens 500 EUR. 

 


